
STADT  LAUDA-KÖNIGSHOFEN 
MAIN-TAUBER-KREIS 

 
HAUSHALTSSATZUNG  

FÜR DAS 

 HAUSHALTSJAHR 2018 
 

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 05.02.2018 die folgende 
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 beschlossen: 

 

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt 

 

Der Haushaltsplan wird festgesetzt 

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen      EUR 

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von  34.658.000 

1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von -35.338.000 

1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von   -680.000 

1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von 0 

1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von 0 

1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von 0 

1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von -680.000 

2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen 

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 32.822.000 

2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von -31.285.000 

2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts 
     (Saldo aus 2.1 und 2.2) von 1.537.000 

2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 4.881.000 

2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von -14.430.000 

2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus 
      Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von -9.549.000 

2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf 
     (Saldo aus 2.3 und 2.6) von -8.012.000 

2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von 5.088.000 

2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von -1.111.000 

 
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus 
        Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von 3.977.000 

2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, 
        Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von -4.035.000 

 



 

§ 2 Kreditermächtigung 

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 
(Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf  5.088.000 EUR. 
 

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen 

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige 
Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten 
(Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf  3.324.000 EUR. 

 

§ 4 Kassenkredite 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf  2.500.000 EUR. 

 

§ 5 Steuersätze 

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt 

1. für die Grundsteuer  

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 360 v. H. 

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 370 v. H. 

 der Steuermessbeträge;  

2. für die Gewerbesteuer auf 360 v. H. 

 der Steuermessbeträge.  

 

§ 6 Weitere Bestimmungen 

Kleinbeträge der Grundsteuer sind nach § 28 Abs. 2 Grundsteuergesetz wie folgt fällig: 

 

1. am 15. August mit ihrem Jahresbetrag, wenn dieser fünfzehn Euro nicht übersteigt; 

2. am 15. Februar und 15. August zu je einer Hälfte ihres Jahresbetrages, wenn dieser dreißig Euro nicht  
 übersteigt. 

 

§ 7 Wirtschaftsplan der Stadtwerke 

Der Wirtschaftsplan Stadtwerke wird festgesetzt       EUR 

1. im Erfolgsplan mit   

    Erträgen und Aufwendungen von                               1.850.000 

    Im Vermögensplan mit Einnahmen und Ausgaben von                               3.333.000 

2. mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für   
    Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 
    (Kreditermächtigung) von 

  

 

                               1.590.000 

3. mit dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von                                   935.000 

4. mit dem Höchstbetrag der Kassenkredite von                                   750.000 

 

 



 

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung 

Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2018 wird hiermit öffentlich bekannt 
gemacht. Die vom Gemeinderat beschlossene Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wurde gemäß § 81 Absatz 2 
GemO der Rechtsaufsichtsbehörde am 19.02.2018 vorgelegt. Die genehmigungspflichtigen Bestandteile der 
Haushaltssatzung wurden vom Landratsamt Main-Tauber-Kreis –Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt- am 
19.03.2018 genehmigt. 

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 26.03.2018 bis 05.04.2018 im Zimmer 305 des Rathauses öffentlich 
aus. 

 

Lauda-Königshofen, den 22. März 2018 

 

Thomas Maertens 
Bürgermeister 
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